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strebt, den guten Glauben eines Dritterwerbers möglichst 
auszuschließen. Dem dient die ausreichende Publizierung des 
Verschwindens jeder Art von Kulturgut (Art. 5 Buchst, g), die 
Verpflichtung der Kunsthändler zur Führung eines Verzeich
nisses mit Angaben über die Herkunft der Stücke (einschließ
lich Beschreibung und Preis) und über Namen und Anschrift 
des Verkäufers sowie die Pflicht zur Unterrichtung der Käu
fer über eventuelle Ausfuhrverbote (Art. 10 Buchst, a).

Mit der Konvention von 1970 wurde erstmals auf völker
rechtlicher Ebene darüber Einigung erzielt, daß die Einfuhr, 
die Ausfuhr und die Übereignung von Kulturgut als rechts
widrig angesehen werden, wenn sie im Widerspruch zu den 
Bestimmungen der Konvention erfolgen. Auf der Kodifika
tionskonferenz ist es jedoch noch nicht gelungen, eindeutige 
Normen über alle eigentumsrechtlichen Folgen bei Diebstahl 
von Kulturgut zu vereinbaren. So fehlt z. B. eine klare Be
stimmung des Inhalts, daß ein gutgläubiger Erwerb des 
Eigentums an den betreffenden Gegenständen dann ausge
schlossen sein soll, wenn die Vertragsstaaten bestimmte Maß
nahmen, wie z. B. die Information der Öffentlichkeit über den 
Diebstahl von Kulturgut, getroffen haben. Ebenso fehlt die 
für Rückführungsforderungen wichtige Feststellung, daß eine 
rechtswidrige Verbringung von Kulturgut ins Ausland den 
Erwerb eines eigentumsbegründenden Rechtstitels aus
schließt.

Gegenwärtig sind 50 Staaten Mitglied dieser Konvention.9 10 11 
Die UNESCO und die UNO sind kontinuierlich bestrebt, den 
Mitgliederstand weiter zu erhöhen, um damit dem völker
vertragsrechtlichen Schutz der Kulturgüter eine noch brei
tere Geltung zu verschaffen.

Aus den völkerrechtlichen Normen zum Schutz von Kul
turgut vor illegaler Aus- und Einfuhr ergibt sich also eine 
allgemeine Überzeugung der Staaten, daß schutzwürdige Kul
turgüter an ihrem rechtmäßigen Standort zu belassen und 
im Fall ihrer rechtswidrigen Verbringung an diesen Ort zu
rückzuführen sind. Ersuchen um Unterstützung bei der Wie
derauffindung sowie Rückführung widerrechtlich verbrach
ter Kulturgüter sind auf diplomatischem Wege zu übermit
teln, wobei die ersuchte Regierung in eigener Zuständigkeit 
die erforderlichen Maßnahmen zur Sicherstellung und Rück
gabe einzuleiten hat.

Die Staatenpraxis zur Rückführung
illegal verbrachter Kulturgüter nach dem zweiten Weltkrieg

Während zum Schutz des Kulturgutes vor illegaler Verbrin
gung in Friedenszeiten erst in diesem Jahrhundert völker
rechtliche Normen geschaffen wurden, gibt es eine über 
mehrere Jahrhunderte zurückreichende völkerrechtliche Pra
xis zum Schutz der Kulturgüter vor Wegnahme im Falle 
kriegerischer Auseinandersetzungen.19 Besondere Bedeutung 
hat hier die Haager Landkriegsordnung vom 18. Oktober 
1907.11 Sie verbietet die Plünderung von Städten und An
siedlungen in besetzten Gebieten (Art. 28, 47) und insbeson
dere jede Beschlagnahme von geschichtlichen Denkmälern 
sowie von Werken der Kunst und Wissenschaft (Art. 56).

Nach der Zerschlagung des Faschismus sahen es die Be
satzungsmächte Deutschlands unbestritten als ihre völker
rechtliche Verpflichtung an, dafür Sorge zu tragen, daß die 
während des Krieges von den faschistischen Okkupanten in 
anderen Ländern geraubten sowie die im Zusammenhang 
mit den Wirren der Nachkriegszeit illegal verbrachten Kul
turgüter an das jeweilige Ursprungsland zurückgeführt wer
den, So wurde mit der Proklamation Nr. 2 des Alliierten Kon
trollrates vom 20. September 194512 die Sicherstellung und 
spätere Übergabe restitutionspflichtiger Vermögenswerte an
geordnet.

In der früheren sowjetischen Besatzungszone erfolgte die 
Beschlagnahme einiger Eigentumskategorien, darunter auch 
geraubter Kulturgüter, auf der Grundlage des SMAD-Be- 
fehls Nr. 124 vom 30. Oktober 194513 14; dieser Befehl erklärte 
zugleich sämtliche Verfügungen über das beschlagnahmte 
Eigentum, dife ohne Zustimmung der Sowjetischen Militär
administration vorgenommen worden waren, für ungültig. 
Durch den SMAD-Befehl Nr. 104 vom 4. April 19461'* wurde 
jede Art von Vermögen in der sowjetischen Besatzungszone,

das Staatsbürgern der Länder der Vereinten Nationen gehört 
bzw. deren Eigentum nach dem 1. September 1939 auf Grund 
faschistischer Maßnahmen entzogen wurde, unter den Schutz 
und die Kontrolle der Sowjetischen Militäradministration 
gestellt.15 16

In den westlichen Besatzungszonen wurden ebenfalls 
rechtliche Bestimmungen zur Sicherstellung und Restitution 
von geraubtem Kulturgut erlassen.19 20

Von dem Gedanken der Restitution illegal verbrachter 
Kulturgüter als Form der Wiedergutmachung für eine Völ
kerrechtsverletzung sind auch die Friedensverträge der Alli
ierten mit Italien, Ungarn, Bulgarien, Rumänien und Finn
land von 1947 geprägt. Sie enthalten jeweils spezielle Teile 
zu Wiedergutmachungsfragen, in denen auch Restitutionen 
festgelegt sind. Die früher mit Nazi-Deutschland verbünde
ten Staaten wurden verpflichtet, ausgehend von einer Aner
kennung der Grundsätze der Londoner Deklaration vom 
5. Januar 194317, innerhalb kürzester Zeit alles aus dem Ge
biet eines Mitgliedstaates der Vereinten Nationen entfernte 
Eigentum, darunter auch Kulturgüter, zurückzuerstatten.18 
Diese Festlegung wurde nochmals ausdrücklich in die Frie
densverträge aufgenommen, obwohl in der Praxis die Iden
tifizierung und Restitution verbrachter Kulturgüter bereits 
unmittelbar nach Kriegsende erfolgt waren. •

Auch in Art. 25 des österreichischen Staatsvertrages vom 
15. Mai 195519 ist die Restitution allen zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses noch in Österreich befindlichen Vermö
gens der Vereinten Nationen und ihrer Staatsangehörigen 
vorgesehen.29

Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges gab es ferner 
Bemühungen um die Rückführung der von den Hitlerfaschi
sten verschleppten Kulturgüter, die in das neutrale Ausland 
gelangt waren. Auf Grund eines entsprechenden Abkom
mens der westlichen Alliierten mit der Schweiz21 erließ z. B. 
der Schweizerische Bundesrat den Beschluß betreffend die 
Klagen auf Rückgabe in kriegsbesetzten Gebieten weggenom
mener Vermögenswerte vom 10. Dezember 1945.22 Auch
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Abs. 2 der Deklaration behalten sich die Alliierten das Recht vor, 
jede Übertragung von Eigentum in den von Hitler-Deutschland 
besetzten oder kontrollierten Staaten für nichtig zu erklären.

18 Vgl. Art. 75 Friedensvertrag mit Italien, Art. 22 Friedensvertrag 
mit Ungarn, Art. 23 Friedensvertrag mit Rumänien, Art. 24 Frie
densvertrag mit Finnland. Texte in: Die Friedensverträge von 1947 
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